
Anlage 2 
 

 
Entgeltgruppenplan zum Mantel- und Entgeltrahmentarifvertrag  

der Wolfsburg AG und der AutoVision GmbH (Zeitarbeit) 
 

 
Grundsätze 
 
• Die Tätigkeits- oder Funktionsbezeichnungen sind der Entgeltgruppe zugeordnet, 

mit der die Wertigkeit der damit verbundenen Tätigkeiten beginnt und ohne 
inhaltliche Steigerung abgedeckt ist. 

 
• Eingruppierungen in eine höhere Entgeltgruppe erfolgen, wenn für die höher-

wertige Tätigkeit die Anforderungen der entsprechenden Gruppenbeschreibung 
Voraussetzung sind und erfüllt werden und diese Tätigkeit überwiegend ausgeübt 
wird. 

 
 

Entgelt-
gruppe 

 
Gruppenbeschreibungen 

 
Tätigkeits- oder Funktionsbezeichnungen *) 

 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
Ausführen von einfachsten Tätig-
keiten, für die keine Berufsvor-
bildung und kein spezielles Können, 
aber eine Einweisung erforderlich 
sind 
 
 

 

 
• Bürohilfskraft 
• Reinigungskraft  
• Montagehelfer/in  
• Küchenhilfe  
• Bürobote  
• Verkaufshilfe 
• Lagerhelfer/in  
• Ordnerdienste  
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
Ausführen von unterschiedlichen 
einfachen Tätigkeiten, für die grund-
sätzlich eine Berufsausbildung bis 
zu 2 Jahren oder entsprechende Ar-
beitskenntnisse und Fertigkeiten mit 
Erfahrung Voraussetzung sind 
 
 
 

 
• Staplerfahrer/in, Montagewerker/in  
• Datentypist/in  
• Servicekraft (einfach) 
• Informationsdienstmitarbeiter/in  

(Counterdienste, einfach)  
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 

 
Ausführen von Tätigkeiten, für die 
eine Berufsausbildung von mehr als 
2 Jahren oder eine vergleichbare 
anderweitig erworbene Qualifikation 
erforderlich ist 
 
 
 

 
• Renogehilfin  
• Bürokaufleute  
• Verkäufer/in  
• Handelsfachpacker/in  
• Facharbeiter/in mit geringer Berufs- 

erfahrung 
• Schweißer/in (ohne Wiederholungsprfg.) 
• Servicekraft 
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 
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Entgelt-
gruppe 

 
Gruppenbeschreibungen 

 
Tätigkeits- oder Funktionsbezeichnungen *) 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
Ausführen von Tätigkeiten, für die 
eine einschlägige Berufsausbildung 
oder eine spezielle Berufsfortbildung 
und eine mehrjährige Be-
rufserfahrung erforderlich sind. 
 
 
 

 
• Sachbearbeiter/in 
• Schlosser/in  
• Elektriker/in  
• Koch/Köchin  
• Sekretär/in  
• Schweißer/in mit gültiger 

Wiederholungsprüfung 
• Call-Center-Agent/in  
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
Ausführen von Tätigkeiten, für die 
eine Meister- oder Fachschulaus-
bildung erforderlich ist, bei denen 
die Mitarbeiter disziplinarische Ver-
antwortung für Personal- und Sach-
werte zu tragen haben 
 
oder  
 
Ausführen von komplexen und 
schwierigen Tätigkeiten, die zusätz-
lich zur einschlägigen Berufsaus-
bildung neben mehrjähriger Berufs-
erfahrung spezielle Fachkenntnisse 
erfordern 

 

 
• Fremdsprachenkorrespondent/in  
• Meister/in  
• Techniker/in 
• Protokollant/in (mehrsprachig) 
• Assistent/in der Geschäftsleitung 

(Sekretariat)  
 
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 

 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
Fachkräfte mit einschlägiger Be-
rufsausbildung und Weiterbildung, 
die Aufgaben mit höherer Verant-
wortung erledigen, die umfangreiche 
Spezialkenntnisse und volle 
Selbständigkeit erfordern 
 

 
• Techniker/in mit Spezialerfahrung  
 
oder vergleichbare Tätigkeiten 

 
 

7 

Ausführen von Tätigkeiten, für die 
neben dem Studium (FHS/HS) 
mehrjährige Berufserfahrung und 
spezielle Fachkenntnisse erforder-
lich sind 
 
oder 
 
Fachkräfte mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung, umfangreichen Fach- und 
Spezialkenntnissen, hoher Ver-
antwortung und Führungsaufgaben 
 

 

 
*) diese Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter und können bei Bedarf gemäß §§ 19 bis 22 ergänzt oder geändert werden 


